
Antrag der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit* vom 27. September 2016                                                Neu gestaltete Fassung vom 02.02.17  

5198a. Gesetz über das Universitätsspital Zürich (Änderung, Übertragung der Immobilien im Baurecht) 

  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

Gesetz über das Universitäts-
spital Zürich 

(vom 19. September 2005) 

Gesetz über das Universitätsspi-
tal Zürich 

(Änderung vom ...; Übertragung 
der Immobilien im Baurecht) 

   

 Der Kantonsrat, 
nach Einsichtnahme in den Antrag 
des Regierungsrates vom 6. Mai 
2015, 
beschliesst: 

 
                   … in die Anträge des 
Regierungsrates vom 6. Mai 2015 
und der Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit vom  
27. September 2016, 
beschliesst: 

  

   Minderheit Kaspar Bütikofer, An-
dreas Daurù, Daniel Häuptli, Tho-
mas Marthaler, Kathy Steiner,  
Esther Straub 

 

 I. Das Gesetz über das Universi-
tätsspital Zürich vom 19. Septem-
ber 2005 wird wie folgt geändert: 

 I. Die Vorlage wird an den Regie-
rungsrat zurückgewiesen. Er wird 
gebeten, eine neue Vorlage auszu-
arbeiten, die folgende Elemente 
aufnimmt: 

 Eigentümerstrategie; 

 Delegationsmodell; 

 Stärkung der Oberaufsichts-
funktion des Kantonsrates 
durch die Genehmigung der 

 



2/21 

  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

Eigentümerstrategie und deren 
Abnahme. 

Kantonsrat Kantonsrat    

§ 8. Der Kantonsrat § 8. Der Kantonsrat     

1.  übt die Oberaufsicht aus, Ziff. 1 unverändert.    

   Minderheit in Verbindung mit  
§ 9 Ziff. 5 und § 11 Abs. 3 Ziff. 3 
Kaspar Bütikofer, Kathy Steiner 

 

2. beschliesst das Leistungsgrup-
penbudget, 

2. beschliesst auf Antrag des Re-
gierungsrates über die Erhö-
hung oder Senkung des Dotati-
onskapitals, 

 2. beschliesst das Globalbudget 
und bewilligt weitere Staats-
leistungen, 

 

  Mehrheit Minderheit in Verbindung mit § 9 
Ziff. 6 Astrid Furrer, Linda Came-
nisch, Nadja Galliker, Daniel 
Häuptli, Markus Schaaf, Lorenz 
Schmid  

 

3. genehmigt den Geschäftsbe-
richt, die Jahresrechnung und 
die Verwendung des Gewinns 
oder die Deckung des Verlusts, 

Ziff. 3 wird aufgehoben. 
 

Ziff. 3 unverändert. Ziff. 3 (gemäss Antrag des Regie-
rungsrates) 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 8 Kantonsrat) 

    

4. genehmigt die Wahl des Spital-
rates, 

Ziff. 4 und 5 werden zu Ziff. 3 und 
4. 

4. genehmigt die Wahl der Präsi-
dentin oder des Präsidenten 
und einzelnen Mitglieder des 
Spitalrates, 

  

     

  Mehrheit Minderheit in Verbindung mit § 9 
Ziff. 4 und 9 Astrid Furrer, Linda 
Camenisch Nadja Galliker, Daniel 
Häuptli  

 

  5. genehmigt die Eigentümerstra-
tegie und den Bericht über de-
ren Umsetzung, 

4. nimmt die Eigentümerstrategie 
und die Berichte über deren 
Umsetzung zur Kenntnis, 

 

     

5. genehmigt Entscheide gemäss 
§ 7 Ziff. 1. 

 Ziff. 5 wird zu Ziff. 6.   

   Minderheit Ruth Frei, Kaspar Büti-
kofer, Benjamin Fischer, Susanne 
Leuenberger, Claudio Schmid, Ka-
thy Steiner  

Minderheit in Verbindung mit  
§§ 22 Abs. 2 Kaspar Bütikofer, Da-
niel Häuptli, Kathy Steiner  

   7. genehmigt das Spitalstatut 7. Genehmigung der Vereinba-
rung über die Anforderungen 
an die Spitalbauten, 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

     

Regierungsrat Regierungsrat    

§ 9. Der Regierungsrat § 9. Der Regierungsrat    

1. legt die Leistungsaufträge für 
das Universitätsspital fest, 

1. übt die allgemeine Aufsicht aus, 
 

   

2. übt die allgemeine Aufsicht 
über das Universitätsspital aus, 

2. legt die Leistungsaufträge fest, 
 

   

3. entscheidet bei Uneinigkeit der 
Vertragspartner endgültig über 
Leistungsvereinbarungen ge-
mäss § 3 Abs. 2 und über Zu-
sammenarbeitsverträge ge-
mäss § 6 Abs. 1, 

Ziff. 3 wird zu Ziff. 5. 
(s. a. Ziff. 5.) 

Ziff. 3 unverändert.   

  Mehrheit 
 

Folgeminderheit zu § 8 Ziff. 5 
Astrid Furrer, Linda Camenisch, 
Nadja Galliker, Daniel Häuptli  

 

 3. beschliesst die Eigentümerstra-
tegie, die insbesondere folgende 
Inhalte umfasst: 

4. legt die Eigentümerstrategie 
fest, die insbesondere fol-
gende Inhalte umfasst: 

4. (gemäss Antrag des Regie-
rungsrates) 

 

 a. mittelfristige Ziele des Kan-
tons als Eigentümer und 
Vorgaben zu deren Errei-
chung, 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 9 Regierungsrat) 

b. finanzielle Zielwerte, insbe-
sondere zum Eigenkapital, 
zur Rendite und zur zulässi-
gen Verschuldung, 

   

 c. Vorgaben zum Rechnungs-
legungsstandard, zur Be-
richterstattung und zum Risi-
kocontrolling, 

   

  d. Vorgaben zu einer zweckge-
bundenen Investitions- und 
Immobilienplanung (Immobili-
enstrategie), 

  

     

   Minderheit Esther Straub, Kaspar 
Bütikofer, Andreas Daurù, Thomas 
Marthaler, Kathy Steiner 

 

   e. Vorgaben zur Aus- und Weiter-
bildung sowie Personalent-
wicklung, 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 9 Regierungsrat) 

    

  Mehrheit Folgeminderheit zu § 8 Ziff. 2 
Kaspar Bütikofer, Kathy Steiner 

 

4. stellt Antrag zum Leistungsgrup-
penbudget an den Kantonsrat, 

4. stellt Antrag an den Kantons-
rat für die Erhöhung oder Sen-
kung des Dotationskapitals so-
wie für finanzielle Beiträge 
nach § 16 Abs. 2, 

Ziff. 4 wird zu Ziff. 5. (gemäss Ziff. 4 geltendes Recht)  

  Mehrheit Folgeminderheit zu § 8 Ziff. 3 
Astrid Furrer, Linda Camenisch, 
Nadja Galliker, Daniel Häuptli 

 

5. verabschiedet den Geschäftsbe-
richt, die Jahresrechnung und 
den Antrag zur Verwendung des 
Gewinns oder zur Deckung des 
Verlusts zuhanden des Kantons-
rates, 

Ziff. 3 wird zu Ziff. 5. 
(s. a. Ziff. 3.) 

Ziff. 5 wird zu Ziff. 6. 6. verabschiedet den Geschäfts-
bericht und die Jahresrech-
nung und informiert den Kan-
tonsrat darüber, 

 

6. wählt die Präsidentin oder den 
Präsidenten sowie die weiteren 
Mitglieder des Spitalrates und 
legt deren Entschädigung fest, 

Ziff. 6 unverändert. 
 

Ziff. 6 wird zu Ziff. 7.   
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 9 Regierungsrat) 

    

7. genehmigt das Spitalstatut, das 
Personalreglement und das Fi-
nanzreglement, 

7. genehmigt  
 

Ziff. 7 wird zu Ziff. 8.   

   Minderheit Esther Straub, Kaspar 
Bütikofer, Andreas Daurù, Thomas 
Marthaler, Kathy Steiner 

 

 a. das Spitalstatut und das Per-
sonalreglement, 

 a. das Spitalstatut, das Personal-
reglement und das Finanzreg-
lement, 

 

     

 b. den Geschäftsbericht, die 
Jahresrechnung und den An-
trag zur Verwendung des 
Gewinns oder zur Deckung 
des Verlusts, 

lit. b streichen.   
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 9 Ziff. 8 Regierungsrat) 

 Mehrheit Minderheit in Verbindung mit 
§§ 9 Ziff. 9 und 11 Abs. 3 Ziff. 3 
Esther Straub, Kaspar Bütikofer, 
Andreas Daurù, Daniel Häuptli, 
Thomas Marthaler, Kathy Steiner 

 

 c. den Bericht der für das Ge-
sundheitswesen zuständigen 
Direktion des Regierungsra-
tes über die Umsetzung der 
Eigentümerstrategie, 

lit. c bis e werden zu lit. b bis d. b. den Bericht der Finanzdirek-
tion über die Umsetzung der 
Eigentümerstrategie, 

 

 d. die von der für das Gesund-
heitswesen zuständigen Di-
rektion des Regierungsrates 
ausgehandelten Vereinba-
rungen mit ausserkantonalen 
Hoheitsträgern über Leis-
tungsaufträge für das Uni-
versitätsspital, 

 lit. d bis e wird zu lit. c bis d.  

 e. Beteiligungen, Auslagerun-
gen und Gesellschaftsgrün-
dungen gemäss § 7, 

   

  e. den Entschädigungsbericht.   
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

  Mehrheit Folgeminderheit zu § 8 Ziff. 5 
Astrid Furrer, Linda Camenisch, 
Nadja Galliker, Daniel Häuptli  

 

8. genehmigt die von der für das 
Gesundheitswesen zuständigen 
Direktion des Regierungsrates 
ausgehandelten Vereinbarun-
gen mit ausserkantonalen Ho-
heitsträgern über Leistungsauf-
träge für das Universitätsspital, 

8. informiert den Kantonsrat über 
die Eigentümerstrategie und de-
ren Umsetzung sowie über den 
Geschäftsbericht und die Jah-
resrechnung. 

9. legt dem Kantonsrat den Be-
richt zur Umsetzung der Ei-
gentümerstrategie zur Geneh-
migung vor, 

9. leitet dem Kantonsrat die Ei-
gentümerstrategie und die Be-
richte zu deren Umsetzung zur 
Kenntnisnahme zu, 

 

   Folgeminderheit zu § 9 Ziff. 8 
lit. b Esther Straub, Kaspar Bütiko-
fer, Andreas Daurù, Thomas Mart-
haler, Kathy Steiner 

 

   9. legt dem Kantonsrat den Be-
richt der Finanzdirektion … 

 

9. genehmigt Beteiligungen, Ausla-
gerungen und Gesellschafts-
gründungen gemäss § 7. 

Ziff. 9 wird aufgehoben. 
 

10. überprüft die Eigentümerstra-
tegie mindestens alle vier 
Jahre und führt sie nach. 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

 

Spitalrat 
1. Zusammensetzung 

Marginalie zu § 10: 

Spitalrat 
a. Zusammensetzung 

   

2. Funktion und Aufgaben b. Funktion und Aufgaben    

§ 11. 1 Der Spitalrat ist das oberste 
Führungsorgan des Universitäts-
spitals. 

§ 11. 1 Der Spitalrat ist das oberste 
Führungsorgan. 

   

2 Er ist verantwortlich für die Erfül-
lung der kantonalen Leistungsauf-
träge. 

2 Er ist verantwortlich für die Erfül-
lung der kantonalen Leistungsauf-
träge und die Umsetzung der Ei-
gentümerstrategie. 

   

   Minderheit Astrid Furrer, Linda 
Camenisch, Nadja Galliker 

 

   3 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. 
Wiederwahl ist möglich. Eine Abbe-
rufung während der Amtsdauer aus 
wichtigen Gründen ist möglich. Der 
Regierungsrat regelt Wahl und Ab-
berufung. Er entscheidet jährlich im 
Rahmen der Genehmigung des 
Geschäftsberichts über die Entlas-
tung des Spitalrats. 

 

3 Der Spitalrat 3 Der Spitalrat  Abs. 3 wird zu Abs. 4.  
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 11 Abs. 3 Spitalrat) 

    

1. schliesst Leistungsvereinba-
rungen mit den zuständigen Di-
rektionen des Regierungsrates 
ab, 

Ziff. 1 und 2 unverändert.    

2. regelt die Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und schliesst 
Verträge ab, 

    

   Folgeminderheit zu § 9 Ziff. 8  
lit. b Esther Straub, Andreas Dau-
rù, Thomas Marthaler 

 

3. stellt bei der für das Gesund-
heitswesen zuständigen Direk-
tion des Regierungsrates An-
trag zum Leistungsgruppen-
budget, 

3. erstattet der für das Gesund-
heitswesen zuständigen Direk-
tion des Regierungsrates Be-
richt über die Umsetzung der Ei-
gentümerstrategie des Regie-
rungsrates, 

 3. erstattet der Finanzdirektion 
Bericht über die Umsetzung 
der Eigentümerstrategie des 
Regierungsrates, 

 

   Folgeminderheit zu § 8 Ziff. 2 
Kaspar Bütikofer, Kathy Steiner 

 

   (gemäss Ziff. 3 geltendes Recht)  
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 11 Abs. 3 Spitalrat) 

    

    Minderheit Kaspar Bütikofer, Ka-
thy Steiner  

4. verabschiedet den Entwick-
lungs- und Finanzplan zur 
Kenntnisnahme an den Regie-
rungsrat, 

4. stellt zuhanden des Regierungs-
rates Antrag für die Erhöhung  
oder Senkung des Dotationska-
pitals sowie für finanzielle Bei-
träge nach § 16 Abs. 2, 

  (gemäss Ziff. 4 geltendes Recht) 

    5. erstattet der Finanzdirektion Be-
richt über die Umsetzung der 
Eigentümerstrategie des Regie-
rungsrates, 

5. verabschiedet den Geschäfts-
bericht, die Jahresrechnung 
und den Antrag zur Verwen-
dung des Gewinns oder zur 
Deckung des Verlusts zuhan-
den des Regierungsrates, 

5. verabschiedet zuhanden des 
Regierungsrates den Geschäfts-
bericht, die Jahresrechnung und 
den Antrag zur Verwendung des 
Gewinns oder zur Deckung des 
Verlusts,  

  Ziff. 4-5 werden zu Ziff. 6-7. 

5. erlässt sein Organisations-
reglement, 

Ziff. 6–14 unverändert.   Ziff. 6-14 werden zu Ziff. 8-16. 

6. erlässt das Spitalstatut, das 
Personalreglement, das Fi-
nanzreglement, die Taxord-
nung sowie weitere Regle-
mente, 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

(Orientierungshilfe:  
§ 11 Abs. 3 Spitalrat) 

    

7. legt die Unternehmensstrate-
gie fest, 

    

8. legt die weiteren Leistungen 
gemäss § 3 Abs. 3 fest, 

    

9. ernennt die Mitglieder der 
Spitaldirektion und legt den 
Vorsitz und dessen Kompe-
tenzen fest, 

    

10. ernennt die Klinik- und Insti-
tutsdirektorinnen und -direk-
toren, 

    

11. übt die Aufsicht über die mit 
der Geschäftsführung betrau-
ten Personen aus, 

    

12. behandelt Rekurse gegen 
Anordnungen der Spitaldirek-
tion, 

    

13. regelt die erstinstanzliche 
Entscheidbefugnis der Or-
gane und Organisationsein-
heiten des Universitätsspi-
tals. 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

    Folgeminderheit zu § 11 Abs. 3 
Ziff. 4 Kaspar Bütikofer, Kathy 
Steiner 

 15. sorgt für ein angemessenes 
Risikomanagement und ein in-
ternes Kontrollsystem. 

  Ziff. 15 wird zu Ziff. 17. 

    Minderheit Kaspar Bütikofer, Ka-
thy Steiner 

Dotationskapital Dotationskapital und weitere  
Mittel 

  Dotationskapital 

§ 16. 1 Der Kanton stellt dem Uni-
versitätsspital ein bar eingelegtes 
Dotationskapital von mindestens 5 
Mio. und höchstens 50 Mio. Fran-
ken zu den Selbstkosten zur Verfü-
gung. 

§ 16. 1 Der Kanton stellt dem Uni-
versitätsspital ein Dotationskapital 
zur Verfügung. 

  (gemäss § 16 geltendes Recht) 

2 5 Mio. Franken werden dem Uni-
versitätsspital auf den Zeitpunkt 
der Verselbstständigung zur Verfü-
gung gestellt. Der Rest kann auf 
Antrag des Spitalrates vom Regie-
rungsrat schrittweise freigegeben 
werden. 

2 Der Kanton kann dem Universi-
tätsspital für bestimmte Zwecke 
weitere Mittel zur Verfügung stel-
len. Sie gelten als neue Ausgabe 
gemäss § 37 Abs. 1 des Gesetzes 
über Controlling und Rechnungsle-
gung vom 9. Januar 2006. 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

    Minderheit in Verbindung mit  
§ 22 a und den Übergangsbe-
stimmungen Kaspar Bütikofer, 
Daniel Häuptli, Kathy Steiner 

Liegenschaften Baurechte   Liegenschaften 

§ 22. 1 Der Kanton stellt dem Uni-
versitätsspital die Bauten gegen 
Verrechnung der Anlagenutzungs-
kosten zur Verfügung. 

*§ 22. 1 Der Kanton räumt dem Uni-
versitätsspital an den von ihm für 
die Erfüllung des gesetzlichen 
Zweckes gemäss § 2 benötigten 
Grundstücken im Hochschulquar-
tier Zürich Zentrum Baurechte ein. 

  § 22. 1 Der Kanton stellt dem Uni-
versitätsspital die Bauten gegen 
Verrechnung der Kapitalkosten zur 
Verfügung. 

2 Er erstellt Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten und führt wertvermeh-
rende Unterhaltsarbeiten aus. Der 
Regierungsrat regelt die Zuständig-
keiten. 

2 Der Regierungsrat bezeichnet die 
betroffenen Grundstücke und regelt 
die Einzelheiten der Baurechte ver-
traglich. 

  2 Der Regierungsrat schliesst mit 
dem Universitätsspital eine Verein-
barung über die Anforderungen an 
die Spitalbauten ab. Die Vereinba-
rung bedarf der Genehmigung des 
Kantonsrates. 

     

   Minderheit Esther Straub, Andreas 
Daurù, Thomas Marthaler, Markus 
Schaaf, Lorenz Schmid 

Minderheit Kaspar Bütikofer, Da-
niel Häuptli, Kathy Steiner 

3 Das Universitätsspital kann im 
Rahmen der Finanzkompetenzord-
nung Mietverträge mit Dritten 
schliessen. 

Abs. 3 wird aufgehoben. 
 
 
*Koordination mit KR-Nr. 29a/2013 

 3 Das Baurecht endet an denjeni-
gen Liegenschaften vorzeitig, die 
für die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags sowie des Leistungsauf-

(gemäss Abs. 3 geltendes Recht) 
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

trags des USZ bzw. für Klinik, For-
schung, Lehre und Betrieb nicht 
mehr benötigt werden. Ein Verkauf 
der Bauten an Dritte ist ausge-
schlossen. Vermietungen der Bau-
ten an Dritte sind in der Investiti-
ons- und Immobilienplanung aus-
zuweisen. 

 Strategische Koordination 
   

    Folgeminderheit zu § 22 Kaspar 
Bütikofer, Daniel Häuptli, Kathy 
Steiner 

 § 22 a. Das Universitätsspital koor-
diniert die Planung seiner Immobi-
lien mit jener des Regierungsrates. 

  § 22 a 1 … 

    2 Es beauftragt in der Regel den 
Kanton mit der Erstellung von  
Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten. Es schliesst mit dem Kanton 
eine Vereinbarung über die Zu-
sammenarbeit ab. 
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
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Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

   Minderheit Astrid Furrer, Linda 
Camenisch, Nadja Galliker, Daniel 
Häuptli  

 

Fremdmittel Fremdmittel    

§ 24. Das Universitätsspital darf 
ausser zur Beschaffung betriebs-
notwendiger Mobilien keine Fremd-
mittel aufnehmen. 

§ 24. Das Universitätsspital darf in 
dem in der Eigentümerstrategie 
festgelegten Rahmen Fremdmittel 
aufnehmen. 

 § 24… 
 
 
… aufnehmen. Der Gesamtver-
schuldungsgrad über alle Bereiche 
darf 70% nicht übersteigen. 

 

     

     

    Minderheit Kaspar Bütikofer, Stei-
ner 

Finanzhaushalt Rechnungslegung   Finanzhaushalt 

§ 25. 1 Für die Haushaltführung gel-
ten die Vorschriften über den kan-
tonalen Finanzhaushalt. 

§ 25. Das Universitätsspital führt 
seine Rechnung nach einem aner-
kannten Rechnungslegungsstan-
dard. Der Regierungsrat legt den 
Standard fest. 

  § 25 unverändert. 
(gemäss geltendem Recht) 

2 Das Finanzreglement kann Ab-
weichungen vom Finanzhaushalts-
recht vorsehen, soweit die betriebli-
chen Verhältnisse dies erfordern. 

Abs. 2 wird aufgehoben.    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

    Minderheit Kaspar Bütikofer, Ka-
thy Steiner 

Entwicklungs- und Finanzplan Finanzplanung   Entwicklungs- und Finanzplan 

§ 26. 1 Das Universitätsspital er-
stellt einen Entwicklungs- und Fi-
nanzplan. Dieser umfasst alle Un-
ternehmensbereiche, die in der 
Jahresrechnung konsolidiert wer-
den. 

§ 26. 1 Das Universitätsspital er-
stellt jährlich eine mittelfristige 
Planerfolgsrechnung und eine mit-
telfristige Planbilanz. 

  § 26 unverändert. 
(gemäss geltendem Recht) 

2 Der Entwicklungs- und Finanzplan 
gibt Auskunft über die mittelfristige 
Entwicklung der Leistungen und 
Ressourcen. Er ist an die Vorga-
ben der integrierten Planung des 
Kantons gebunden und wird jähr-
lich aktualisiert. 

2 Es informiert den Regierungsrat 
über die Planerfolgsrechnung und 
die Planbilanz. 

   

3 Der Entwicklungs- und Finanzplan 
des Universitätsspitals wird dem 
Antrag an den Regierungsrat zum 
Leistungsgruppenbudget zur 
Kenntnisnahme beigefügt. 

Abs. 3 wird aufgehoben.    
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  Konzept "Baurechtsmodell"  Konzept "Delegationsmodell" 

Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
vom 6. Mai 2015 

Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

    Minderheit Kaspar Bütikofer, Ka-
thy Steiner 

Jahresrechnung Konsolidierte Jahresrechnung   Jahresrechnung 

§ 28. 1 Die Jahresrechnung wird 
nach den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen konsolidiert. Das 
Finanzreglement bestimmt die Ein-
zelheiten. 

§ 28. 1 Das Universitätsspital wird 
in der konsolidierten Rechnung des 
Kantons erfasst. Es liefert die Un-
terlagen gemäss den Vorgaben der 
für das Finanzwesen zuständigen 
Direktion des Regierungsrates. 

  § 28 unverändert. 
(gemäss geltendem Recht) 

2 Bei der Genehmigung von Beteili-
gungen, Auslagerungen und Ge-
sellschaftsgründungen gemäss § 7 
kann der Regierungsrat weitere 
Auflagen betreffend die Jahres-
rechnung machen. 

Abs. 2 unverändert.    
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
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Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

    Folgeminderheit zu §§ 22 und 
22 a Kaspar Bütikofer, Kathy Stei-
ner 

 Übergangsbestimmung zur Än-
derung vom …  

  Übergangsbestimmung streichen. 

 Bewertung der Immobilien    

 I. Die zum Zeitpunkt der Einräu-
mung der Baurechte gemäss § 22 
auf den betroffenen Grundstücken 
stehenden Bauten und Anlagen 
werden zu Buchwerten in das Ei-
gentum des Universitätsspitals 
übertragen. 

   

 Eröffnungsbilanz    

 II. 1 Auf den Zeitpunkt der Übertra-
gung der Bauten und Anlagen auf 
das Universitätsspital legt der Re-
gierungsrat für dieses eine Eröff-
nungsbilanz mit einer Eigenkapital-
quote von höchstens 60% fest. 

   

 2 Die auf das Universitätsspital 
übergehenden Werte werden bis 
zum Erreichen dieser Eigenkapital-
quote, höchstens aber bis zum 
Buchwert, als Dotationskapital ein-
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Geltendes Recht Antrag des Regierungsrates 
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Antrag der Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 27. September 2016 
Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrates, sofern nichts ande-
res vermerkt. 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt. 
 

gebracht oder der Reserve zuge-
wiesen. Im Übrigen werden sie ge-
gen eine Darlehensforderung des 
Kantons übertragen. 

 Verzinsung und Amortisation    

 III. 1 Das Darlehen gemäss Ziff. II 
Abs. 2 wird zum internen Zinssatz 
des Kantons verzinst. 

   

 2 Die jährliche Amortisation des 
Darlehens hat mindestens dem 
Wertverlust der Bauten und Anla-
gen bei Anwendung branchenübli-
cher Abschreibungssätze zu ent-
sprechen. Darüber hinausgehende 
Amortisationen sind unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 30 
Tagen auf Ende eines Monats 
möglich. 

   

 II. Diese Gesetzesänderung unter-
steht dem fakultativen Referen-
dum. 
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